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Klausur 075 ZR l - Lösungsskizze

l. Rubrum

/ -,
Keine Besonderheiten

II. Tatbestand

Kurzer Einleitungssatz: K begehrt von B aus zwei Verträgen über die Herstellung und
Lieferung von Hauseingangsturen in einem Fall Schadensersatz und im anderen RQck- ^-

abwicklung.

- K ist Fensterbauunternehmen, B Hersteller von Aluminiumtüren, beide Parteien sind

Kaufleute

- K bestellte für Bauvorhaben (BV) Borchers bei B eine Hauseingangstür, für die sie

selbst das Aufmaß nahm und B mitteilte

- B stellte Tür her, lieferte sie am 12.03.2015 an und K baute sie am 16.03.2015 ein . ^

- K rügte gegenüber B mit E-Mail vom 26.03.2015, 'dass Tür sich schwer schließen lasse

- am 28.03.2015 war Mitarbeiter des B vor Ort, zur Behebung etwaiger Mängel ^

- K rügte mit E-Mail vom 05.04.2015 weitere Mängel: Defekt Türöffner, Anpressdruck Tür

zu gering und Kratzeran der Tür

- Vor-Ort-Termin der Parteien am 16.04.2015

- K versandte am nächsten Tag an den B eine E-Mail zum Gegenstand der Erörterungen,

darin genannt war u.a. Pflicht des B zur Beseitigung der Mängel Defekt Türöffner und / -

Anpressdruck Tür bis zum 01.05.2015; für weiteren Inhalt Bezug nehmen auf Anlage K4

- B widersprach Inhalt der E-Mail nichfundjbesserte bis zum 01.05.2015 auch nicht nach

- K leitete ein selbständiges Beweisverfahren ein und ließ im Anschluss elektrischen

Türöffner für 324,04 € austauschen

- K bestellte, ebenfalls nach eigenem Aufmaß, bei B für das BV Meyer eine

Hauseingangstürzum Preis von 4.904,81 €

- B stellte Tür her, lieferte sie am 20.12.2014 an und K baute sie am 15.01.2015 ein

- K rügte am 16.01.2015 gegenüber B Mängel der Tür: Anpressdruck Tür zu gering,

Türbänder nicht auf Null-Lage eingebaut

- B lehnte mit E-Mail vom 25.06.2015 unter Verweis auf nicht sach- und fachgerechten

Einbau Einstandspflicht für die Mängel ab

- K leitete ein selbständiges Beweisverfahren ein und erklärte im Anschluss mit Schreiben

vom 11.03.2016 Rücktritt vom Vertrag betreffend Haustür BV Meyer

- K behauptet:



- Tür BV Borchers weise im Verantwortungsbereich des B liegende, erst nach dem

Einbau erkennbare, Mängel auf: Tür lasse sich nur schwer schließen, Defekt ^^

Türöffner, Anpressdruck Tor zu gering

- Mitarbeiter des B habe bei Nachbesserungsversuch am 28.03.2015 Kratzer an

der Tu r verursacht ^

- im Termin am 16.04.2015 sei Nach besserung bis 01.05.2015 vereinbart worden

- K habe Bauherr Bochers, um Rechtsstreit zu vermeiden, einen angemessenen

Preisnachlass in Höhe von je 400,00 € wegen einerseits verbliebener Mängel (zu ^/

geringer Anpressdruck und schweres Schließen der Tür) und andererseits der

Kratzer in der Tür gewährt

- Mängel an Tür BV Meyer fallen in Veräntwortungsbereich des B

- Für Reparatur der Tür BV Meyer seien aufzuwenden für Austausch der Dichtung

300,00 € und Einstellung der Tür 100,00 € •

- Anträge wörtlich wiedergeben . ^

- Prozessgeschichte: Klagezus'tellung: 11.09.2017. Gericht hat Akten zu selbständigen

Beweisverfahren Az. 5 OH 25/15 und 10 OH 27/15 beigezogen und zum Gegenstand des

Verfahrens gemacht hat. Für Ergebnis Bezugnahme auf Gutachten des Dipl.-lng. Schulze<£^ •

vom 29.09.2016 in Anlage K 6 und des Dipl.-lng. Braun vom 31.01.2017 in Anlage K 10.

Darüber hinaus erfolgte Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen Borchers und

Kurz. Für das Ergebnis Bezug nehmen auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung

TOm 15'°3-2°1S- ^ 7^ bf-^M^-k^^ ^

^-i~ü^^i^sj^- f^ oßL^.^ ^C^(TAJ-
III. Entscheidungsgründe - ^ /^/ ^ - t

L/>^ £^^
- Ergebnissatz zur Klage

A. Zulässigkeit

- Zuständigkeit:

- sachlich: Landgericht gem. §§ 23 Nr. 1 71 Abs. 1 GVG: Streitwert über 5.000- €

- örtlich: Landgericht Halle/Saale gem. §§ 12, 13 ZPO oder § 21. Abs. 1 ZPO:
Klage gegenüber B als Unternehmer, weil Klage einen Bezug zum Unternehmen
des B hat und er Geschäftsbetrieb im Gerichtsbezirk Halle führt /

- hinreichende Bestimmtheit des Klageantrags zu 2)7 ^
(+), weil Anspruch hinreichend identifizierbar durch Bezugnahme auf Anlage \ ^~/^ßv/

- rechtliches Interesse an Feststellung? t^^'-Q^ ^)

(+), dieses ergibt sich aus § 256 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 756 Abs. 1 ZPO: Feststellung im
Urteil ermöglicht dem Kläger den Nachweis des Annahmeverzugs und damit den Beginn / c-^
der Zwangsvollstreckung, ohne dass der Gerichtsvollzieher die Gegenleistung im Zuge
der Vollstreckung anbieten muss

- objektive Klagehäufung gem. § 260 ZPO zulässig _J^ /) . r ^. / "T ^
°^€^i^ ^(s l^f ^

%A,/^jJ ^



B. Bearündetheit

l. Schadensersatzansprüche K seaen B weaen Tür BV Borchers

1. Schadensersatzanspruch wegen Mänaeln flem. §§ 650, 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281

Abs. 1 BGB besteht nur in Höhe von 324,04 €

a) Werklieferunasvertraa i.S.d. 650 Abs. 1 S. 1 BGB?

(+), in Abgrenzung zum Werkvertraa liegt Werklieferyngsvertrag vor, wenn - wie hier

die Herstellung beweglicher Sachen vereinbart wird. Späterer Einbau in Haus, verbunden

damit, dass Tür gem. § 94 Abs. 2 BGB wesentlicher Bestandteil des Hauses wird, ist

unschädlich. Aufmaß allein lässt Vertrag mit B nicht zum Werkvertrag werden, da B nur

Herstellung der Tür schuldet (a.A. vertretbar).

/ <L^

t^- l^^ri—

l. (p

b) Mangel der Kaufsache gem. § 434 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB?

- Maßstab: ungeeignet für gewöhnliche Verwendung

'L,6t^ ^r-, /•^

^
- Defekt des Türöffners? ,

(+), GA des SV Schulze ergab, dass Tür nicht unabgeschlossen zu schließen war

- GA des SV Schulze verwertbar?

(+), gem. § 493 ZPO, dessen Voraussetzungen erfüllt sind: Parteiidentität
zwischen Beweisverfahren und Hauptprozess, Gesetzmäßigkeit des Be-/ (^/

weisverfahrens und Beweisergebnis in Hauptprozess eingeführt

/
- Anpressdruck der Tür zu geririQ'7

(+), da es durch Tür hindurch zieht und Licht durchscheint - kann allerdings we-

gen fehlender Darlegung eines Schadens ggfs. dahinstehen, s.u. lit. f)

- Tür nur schwer zu schließen^

Kann dahinstehen, da jedenfalls Verlust der Gewährleistungsrechte wegen ver- / Lc^X^^c/
spätster Rüge, s.u. lit. c)

- Kratzer an der Tw?

(-), weil zwar Abweichung der Ist- von Sollbeschaffenheit, aber Kratzer lagen / fj>
nicht bei Gefahrübergang vor, § 446 BGB

c) kein Verlust der Gewährleistungsrechte gem. § 377 Abs. 2, 3 HOB

- Rügepflicht auf den Werklieferungsvertrag anwendbar, § 381 Abs. 2 HGB

- Verzicht auf Rüge durch Schweigen auf Mängelrage v. 26.03.20157

(-), weil Schweigen auf einseitiges Aufforderungsschreiben auch im kaufmännischen
Rechtsverkehr kein rechtlicher Erklärungswert zukommt

- Verzicht auf Rüge durch Schicken des Zeugen Kurz am 28.03.20157

(-), weil dieser auf MängeIrQge geschickt wurde, aus der sich Verantwortlichkeit des B für
den gerügten Mangel nicht ergab. K durfte nur davon ausgehen, dass Zeuge Kurz Ursa-
chen des Mangels erforscht

- Verzicht auf Rüge durch Schweigen des B aufE-Mail vom 17.04.20157

(+), weil B hier auf Bestatigungsschreiben hin schweigt, so dass in Anwendung des
Rechtsgedankens des § 362 Abs. 1 HGB Zustimmung des B zum Inhalt fingiert wird.
Aber beschränkt auf im Schreiben genannte Mängel: zu geringer Anpressdruck und de-1
fekter elektrischer Türöffner

- Verlust der Gewährleistungsrechte betreffend Mangel „schweres Schließen der Tür"?
wohl (+). Dahinstehen kann, ob Mangel durch Untersuchung bei Anlieferung erkennbar / t^-r^lf l /ßl'

k/A^/^



gewesen wäre oder erst nach dem Einbau erkennbar wurde, weil Rüge ohne schuldhaf-

tes Zögern hätte erfolgen müssen. Das war hier mit Rüge erst 10 Tage nach Einbau nicht

der Fall. Denn Tür ist elementares Bauteil des zu errichtenden Hauses, das unmittelbar

nach dem Einbau einem ausgiebigen Funktionstest zu unterziehen gewesen wäre. Es ist

nicht ersichtlich, dass der gerügte Mangel dabei nicht hätte auffallen, so dass die Rüge ^-
unmittelbar im Anschluss an den Einbau hätte erfolgen müssen.

(Alternative Begründungsmöcilichkeit: Es liegt schon keine wirksame Rüge vor,
da diese den Mangel nach Art und Umfang nicht hinreichend konkret bezeichnet,
was angesichts des arbeitsteiligen Vorgehens bei der Herstellung aber erforder-

lich gewesen wäre.)

d) Fristsetzuna und Ablehnungsandrohung gern. § 281 Abs. 1 S. 1 BGB? /•
(+), indem in der E-Mail vom 17.04.2015 eine Frist bis zum 01.05.2015 festgehalten wur-

de.

e) Vertretenmüssen gem. § 280 Abs. 1 S. 2, 276 Abs. 1 S. 1 BGB?

(+), Vertretenmüssen wird vermutet, zur Entlastung ist von B nichts vorgetragen

f) Schadensumfana, § 249 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BGB

(
- Kosten für Austausch des Türöffners i.H.v. 324,04 €?
(+), da K diese nicht hätte aufwenden müssen, wenn B ordnungsgemäß (nach-

)erfüllt hätte

- Preisnachlass i.H.v. 400,00 € wegen zu geringen Anpressdrucks?
Ob Preisnachlass tatsächlich gewährt wurde und dieser angemessen war, kann

dahinstehen, da i.E. Anspruch wohl (-),

- Es handelt sich nicht um eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Viel-
mehr will K Nachlass freiwillig gewährt haben, um Rechtsstreit mit dem
Bauherrn zu vermeiden (a.A. vertretbar).

- Keine fehlgeschlagene Aufwendung für enttäuschtes Vertrauen, weil K

nicht darauf vertrauen durfte, den Preisnachlass von B erstattet zu erhal-
ten.

- Auch keine vergebliche Aufwendung i.S.d. § 284 BGB, weil K diese

nicht im Vertrauen auf die ordnungsgemäße Leistungserfüllung, sondern
anlässlich der nicht ordnungsgemäßen Leistungserfüllung durch den. B
getätigt hat.

- Im Übrigen kein Anspruch, weil Schadenshöhe durch K nicht hinrei-
chend dargelegt. 400,00 € Nachlass will er für geringen Anpressdruck
und schweres Schließen der Tür gewährt haben, so dass hier konkret
anzusetzender Betrag allein für ersteren Mangel nicht festgestellt werden
kann (a.A. vertretbar, wenn gem. § 287 ZPO geschätzt wird).

g) Zinsen:

§§ 288 Abs. 2, 291 BGB? (-), weil l^eine Entgeltfojxtelimg

§§ 288 Abs. 1, S. 1, 291 BGB. (+), 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz

lA^oA^L

/^
2. Schadensersatzanspruch wegen der Kratzer in Höhe von 400,00 € gem. §§ 280 Abs.
1, 249 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BGB

- Schuldverhaltnis (+)

- Pflichtverletzung des Zeugen Kurz?
(-), Beweiswürdigung gem. § 286 ZPO ergibt, dass Nachweis der Beschädigung durch



den Zeugen Kurz von K nicht geführt werden konnte. Zeuge Borchers hat Tat selbst nicht
gesehen und den Zeugen Kurz auch nicht die gesamte Zeit beobachtet, i.Ü. waren viele
andere Handwerker vor Ort. Zeuge Kurz will gar nicht mit Werkzeugen gearbeitet haben

(a.A. vertretbar)

3. Schadensersatzanspruch wegen der Kratzer in Höhe von 400,00 € gem. § 831 Abs. 1

S. 1 BGB

- Schadensverursachung durch den Zeugen Kurz nicht bewiesen (s.o.) (a.A. vertretbar/

weitere Anspruchsvöraussetzungen wären dann wohl erfüllt)

II. Anspruch auf Rückaewähr von 4.904,81 € Zug-um-Zug gegen Übergabe und Uber-

eignung der eingebauten Tür BV Meyer, §§ 650, 437 Nr. 2 i.V.m. §§ 440, 323, 326 Abs.

5, 346 Abs. 1 BGB •

I.Werklieferungsvertrag (+) . . /"

2. Wirksamer Rücktritt?
I.E. wohl (-), . •

.-Rücktrittserklärungi.S.d. §349 BGB mit Schriftsatz vom 11.03.2016? (+) / i^

-Mangel der Tür?

(+), weil ausweislich Gutachten SV Braun zu geringer Anpressdruck, kein Mangel

dagegen liegt im fehlenden Einbau derTurbänder in Null-Lage

- unverzügliche Rüge?

(+), weil Mangel erst nach Einbau am 15.01.2015 erkennbar und Rüge am // .,
16.01.201.5 erfolgte

- keine unerhebliche Pflichtverletzung i.S.d. § 323 Abs. 5 S. 2 BGB?

Wohl (-), weil zwar grundsätzlich erheblicher Mangel bei Mangelbeseitigungsauf- ^ • // ^
wand >5% des Kaufpreises, maßgeblich bleibt aber umfassende Interessenab- /' (A/^^vl
wägung im Einzelfall. Hier ist mit Türdichtung untergeordnetes Bauteil betroffen, ^ V /. . ./'s~/
das Funktionsfähigkeit der Tür nicht erhebilch beeinträchtigt. Beseitigung des / ^Z)^^l^/^
Mangels ohne Weiteres möglich. Demgegenüber liegt keine Tür nach Standard- )
maß vor, sondern hat B die Tür nach Aufmaß gefertigt, so dass er diese nicht an-

derweitig verwenden bzw. veräußern kann (a.A. vertretbar).

6j ü/UiAi/^f .^ny ^-01 -^ 'L/^/^
III. Feststellungsantrag zu Ziff. 3)

Antrag ist unbegründet, da dem K kein Rückgewähranspruch zusteht (s.o. Ziff. II).

Selbst wenn unter Ziff. Il ein wirksamer Rücktritt' angenommen würde, fehlte es an einem

den Annahmeverzug begründenden Angebot des K. Dies erfolgte mangels Verfügbarkeit
der Tür nicht tatsächlich (§ 294 BGB), aber auch nicht wörtlich (§ 295 BGB).

C. Nebenentscheidungen

Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 1 S. 1 Alt. 2, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Anmerkung:

- Bei der Kostenentscheidung war § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht zu Gunsten des
ß anzuwenden, weil es durch seine verweigerte Zahlung - allerdings ohne Be-
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